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Betreff: 
Anfrage gem. §31 GO des Herrn Schambeck vom 16.04.2015 - Technologiepark / SBM 
und Öffentlichkeitsbeteiligung zum B-Plan Technologiepark - 
 
 
Anfrage: 
„1. Technologiepark / SBM 

Auf dem Gelände an der Pistorstraße (Nachbarschaft zur SBM) sind Abrissarbeiten an 
den bestehenden Gebäuden der ehemaligen Tongewinnung zu beobachten. 
 
 Ist der Stadt bekannt, von wem die Abrissarbeiten in Auftrag gegeben wurden? 

 Welche Planungen zur Entwicklung des Geländes sind der Stadt bekannt? 

 Haben die Abrissarbeiten mit einer möglichen Ausweitung des Betriebes der SBM zu 
tun? 
Wenn ja, in welchem Umfang soll diese Ausweitung stattfinden? 
Ist diese auch mit einer Veränderung der verarbeitenden Stoffe und Endprodukte 
verbunden? 

 Werden neben der bestehenden Produktion von Ersatzbrennstoffen andere neue 
Energieträgerprodukte erstellt? 

 
2. Öffentlichkeitsbeteiligung zum B-Plan Technologiepark 

Zitat aus den aktuellen Leitlinien der Bürgerbeteiligung: 
‚Im Rahmen des Beteiligungskonzeptes werden Kommunikationsstrategien erarbeitet, die zu den 
ausgewählten Bevölkerungsgruppen und Akteuren passen und sich an den jeweils individuell 
angemessenen Zugangswegen orientieren. Insbesondere ist darauf zu achten, dass 
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Beteiligungshindernisse, die z. B. durch Terminsetzungen bei Veranstaltungen oder durch 
ungeschickte Fristsetzungen wie auch durch für die jeweilige Personengruppe ungeeignete 
Veranstaltungsformate, vermieden werden. 
Das Augenmerk liegt dabei auf niedrigschwelligen und aufsuchenden Strategien, die darauf 
zielen, auch partizipationsferne und schwer erreichbare Bevölkerungsgruppen anzusprechen und 
in den Beteiligungsprozess einzubeziehen.’ 
 

 Inwieweit orientiert sich das von der Oberbürgermeisterin im Rathaus im Juni 2014 
zugesagte Beteiligungsverfahren zur Entwicklung des Planungsvorhabens 
Technologiepark an den oben genannten Kriterien? 

 Welche konkreten Maßnahmen werden von der Stadt ergriffen, dass die Beteiligung 
der Bürger entsprechend der genannten Kriterien der Leitlinien gefördert wird? 

 Werden diese Maßnahmen bereits für die avisierte Veranstaltung zur TREA 
II/Hauptenergiestandort Leihgesterner Weg/Bebauungsplan Technologiepark Süd 
ergriffen?“ 
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